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2. Mediation im Konfliktfalle
zwischen Behorden, Eltern und Lehrpersonen
und weiteren Beteiligten

Lehrpersonen, Eltern und Behdrden wollen
fur die Kinder und Jugendlichen sowie fiir
die Institution Schule nur das Beste. Aller-
dings bestehen manchmal grosse Mei-
nungsverschiedenheiten (ber die Frage,
was das Beste ist und wie dieses Ziel er-
reicht werden kann. Schnell kénnen dann
Meinungsverschiedenheiten fir die Betei-
ligten zu Glaubensfragen werden und nicht
selten existenziellen Gehalt erhalten. Wer-
den meine fachlichen Qualifikationen als
Lehrperson .. hinterfragt?
Wird uns Eltern derEin-

uss auf die«Entwicklung

Im Team..; L
‘So kann es

t kann sodanyn"in die
den, ob an der Schule
r faire» herrscht oder

vor die Affen-

brotbdume gross

nicht auf seiner bevorzugten Ldsung al: der
einzig richtigen zu beharren. Das Team nit-
glied sieht dann auch nicht seine g nz
Arbeit in Frage gestellt, wenn einmal ein
anderer Ansatz ausprobiert oder vom 7:am
beschlossen wird. Die Mediation solli: in
der Lage sein, die wahren Interessen und
Bedirfnisse in einem konkreten Kor ikt
sichtbar zu machen und den Beteili fen
kreative Lésungen ohne Gesichtsverlust: zu
ermdglichen. So mag es oft darum ge en,
das eine zu tun und
das andere trotzder zu
berticksichtigen. | on-
kret kdnnte sich oei-
spielsweise heraus tel-
len, dass nicht das
Mitzentragen an <ch,
sondern ganz etwas an-
deres (beispielsw :ise
das Verhalten der Kias-
se) der Beweggrunc fir
eine strengere Haltung einiger Lehrpe so-
nen ist. Oder eine Lehrperson ist beispizls-
weise grundsatzlich fir ein Verbot des I it-
zentragen, muss aber in ihrer Klasse ber:its
andere kleine Kampfe ausfechten ind
mdchte sich zu diesem Zeitpunkt nicht
auch noch das Mitzenproblem aufbirczn.
Das Team kann in Kenntnis solcher Ta'sa-
chen dann angemessene Ldsungen fiir ¢ ne
Fragestellung finden und die Frage n ch
dem einzigen richtigen padagogischen \n-
satz eribrigt sich.

...Eltern und Lehrpersonen...

Auch Konflikte zwischen Eltern und Ler-
personen kénnen fiir beide Parteien schrell
einmal existenzielle Bedeutung erlang n.
Eltern beanstanden beispielsweise, d-ss
eine Lehrperson im Unterricht zu weig
streng sei und dafiir zu viele Hausaufgat2n
erteile. Die Lehrperson halt demgegeni er
fest, dass das Kind die Hausaufgaben i
erledige, oft Gbermiidet in der Schule -
scheine und unkonzentriert mitarbeite. Bi-
de Parteien bestreiten vehement die Aus:a-
gen des anderen. Die Lehrperson sieht itre
fachlichen Kompetenzen in Frage gestei't,




die Eltern ihre Frsorge fiir das Kind. Allen-
falls werden Behdrdemitglieder in die Ge-
sprache miteinbezogen. Diese sehen sich
dann mit der Forderung der Lehrperson
nach Riickendeckung sowie mit der Forde-
rung der Eltern nach dem Rechten zu sehen
konfrontiert. Allenfalls braucht die Lehrper-
son als erstes die grundsatzliche Anerken-
nung ihrer fachlichen Kompetenzen, um
flexibel auf die Schwierigkeiten des Kindes
reagieren zu konnen. Gleichfalls brauchen
die Eltern die Wertschéatzung fir ihr Enga-
gement fir das Kind, um Gber seine gesam-
te Situation nachdenken zu konnen. So
sol'te eine Mediation beide Parteien in ihrer
Rolle starken und bestétigen, was erst
einen echten Dialog (iber die konkreten Pro-
bleme zulassen kann. Vielleicht braucht
das Kind neue Strukturen in der Schule wie
uhause. Gemeinsam werden Lehrperson
und Eltern dann vereinbaren, wie sie die
Probleme aufzufangen versuchen und
arbeiten so an einer Lésung anstatt sich mit
Vorwiirfen zu Uberhaufen und die Behér-
denmitglieder in die undankbare Rolle des
Schiedsrichters zu drangen.

...lind weitere Konstellationen...

Ahnliche Situationen konnen ‘u
schen Behorden bzw. S
Eltern oder Behdrden bz

Eine interessante |
von Kindern un

Meinungsverschiedenheiten bestehen, wie
disziplinarischen Schwierigkeiten bei einer
Schilerin in der Sekundarstufe begegnet
werden soll. Im Einzelfall ist die Urteilsfa-
higkeit des Kindes oder Jugendlichen zu
beachten und dessen Belastbarkeit. Grund-
satzlich konnen insbesondere Jugendliche
aber je nach Konflikt auch Kinder gut als
weitere Partei in die Mediation miteinbezo-
gen werden. Ist dies der Fall, so muss die
Mediation dem Hierarchiegefalle unter den
Beteiligten besondere Beachtung schen-
ken. Anerkennung und Respekt gegeniiber
den Ubergeordneten fiir die Einlassung auf
den Prozess und Starkung der untergeord-
neten Beteiligten haben in feiner Abstim-
mung den Prozess zu begleiten.

Chancen und Grenzen

Aus der Erfahrung meiner rechtlichen Ta-
tigkeit in der Volksschule bin ich zu der Ein-
sicht gekommen, dass wohl viele zermiir-
bende Streitigkeiten in dhnlichen Situatio-
nen wie den oben geschilderten ihren

Anfang finden. Durch die Dynamik entsteht

rasch ein grosser Vertrauensverlust auf ai-

Ien Seiten.Di
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Man sieht nur

mit dem Herzen gut,
das wesentliche

ist fiir die Augen

unsichtbar,
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wertvolle Zeit verloren und nicht zuletzt
kénnen sich Streitigkeiten fiir alle Beteilig-
ten auch gesundheitlich und finanziell ne-
gativ auswirken. Gerade in der Schule, wo
die Beteiligten doch tber langere Zeit sozu-
sagen eine Schicksalsgemeinschaft bilden,
besteht jedoch oft bei allen Beteiligten ein
hohes Interesse an einer wahren Ausein-
andersetzung mit dem Konflikt. Werden
dort bereits in einem frihen Stadium die
Steine des Anstosses aus dem Weg ge-
raumt, so kann dies die Lebens- und Lern-
qualitat aller Beteiligten stark verbessern.

Fir Behorden und Schullei-
tungen bleibt jedoch die nicht
ganz einfache Frage, wann
denn ein Mediatior/eine Me-
daitorin beigezogen werden
sollt. Dabei spielen die finan-
ziellen Mittel sicherlich eine
Rolle. Auch eine Mediation
kostet etwas, wenn meist
auch weniger als der Beizug
eines Anwaltes/einer Anwal-
tin. Fir jede kleine Meinungsverschieden-
heit kann keine externe Fachperson geholt
werden und dies ist auch nicht nétig. Die
Schule kann sich selbst beféhigen, mit den
alltaglichen Vorkommnissen mediativ um-
zugehen. So kann eine Weiterbildung von
Behdrdemitgliedern, Schulleitung, Lehrper-
sonen und weiteren Beteiligten bereits

neue Impulse geben. Allenfalls kann auch

eine Elternveranstaltung zu diesem Thema
die Sicht fir die Anliegen einer allfalligen
Gegenpartei im Streit fordern. Bei wieder-
holten, gewichtigeren oder kbmpiexeren
Problemféllen kann eine Mediation viel-
leicht eine Wende herbeifiihren, bevor die
Behorde -zu. Zwangsmitteln greifen muss

A

oder sich eine Partei einfach frustriert z-
riickzieht, um trotzdem aus dem Hinter-
grund immer wieder das System Schulz zy
storen oder es &ffentlich anzugreifen.

Vertreter der Institution Schule werden sich
vor einer Mediation auch mit der Frage aus-
einandersetzen missen, welchen Soiel-
raum sie denn in der Mediation haben. “ine
private Institution wird aufgrund der Ver-
tragsfreiheit grosseren Spielraum haben,
Als Institution der 6ffentlichen Verwaliung
ist die offentliche Schule gewissen rechts-
staatlichen Prinzipien verpflichtet, wie bei-
spielsweise dem Gleichbehandlungsg:bot
oder dem Gebot gesetzmassig zu hanceln,
Gewisse Entscheide miissen von der Ge
samtbehdrde gefallt werden und kornen
von Lehrperson, Schulleitung oder eisem
einzelnen Behordenmitglied nicht ab-
schliessend entschieden werden. All dem
muss in der Mediation Rechnung getr:gen
werden. Die rechtsstaatlichen Verpflich:un-
gen der Schule kdnnen als Interessen ir die
Mediation einfliessen. Fir Rucksprachen
und Abklarungen mit der Gesamtbehcrde
muss ebenso Raum sein wie flr Ricksora-
chen der Gegenpartei mit eigenen Beraiem
und Sachverstandigen. So muss zwischen
den Sitzungen (wenn mehrere benétigt vier-
den) gentigend Zeit fur die notigen Rick-
sprachen.und Abklaru ngen einberaumt vver-
den. Die Med:atlon kann i im Einzelfall gera-

- de auch ‘beim vielleicht ;etwas -engeren

rechtllchen Korsett der 6ffent|schen Schule

“tage treten und S0 emzelfallgerechte Losun-

gen sichtbar werden konnen




	2. Mediation im Konfliktfalle zwischen Behörden, Eltern und Lehrpersonen und weiteren Beteiligten

